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(54) Parallelausstellfenster

(57) Ein Aspekt betrifft ein Beschlag für Parallelaus-
stellfenster umfassend:
einen Hebelarm mit einer Betätigungseinrichtung, der
mittels eines ersten Schwenklagers an einem Stockrah-
men einer Gebäudeöffnung schwenkbar gelagert bzw.
lagerbar ist und mittels eines zweiten Schwenklagers an
einem Flügelrahmen schwenkbar und entlang einer Ver-
schiebungsrichtung V am Flügelrahmen verschiebbar
gelagert bzw. lagerbar ist, und einen Stützarm, der mit-

tels eines dritten Schwenklagers an dem Hebelarm
schwenkbar gelagert ist und mittels eines vierten
Schwenklagers an dem Flügelrahmen schwenkbar ge-
lagert bzw. lagerbar ist, wobei der Beschlag derart kon-
figuriert ist, daß der Beschlag durch Anlegen einer Kraft
an die Betätigungseinrichtung betätigbar ist.

Ein weiterer Aspekt betrifft ein Fenster umfassend:
einen Stockrahmen, einen Flügelrahmen und zumindest
einen der oben definierten Beschläge.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Be-
schlag für kraftbetätigte Parallelausstellfenster.
[0002] Ein derartiger Beschlag ist beispielsweise aus
der DE 197 41 728 A bekannt. Bei diesem bekannten
Beschlag umfaßt ein Ausstellmechanismus mindestens
vier an einem Fensterflügel angreifende und am Fenster-
rahmen befestigte Ausstellscheren. Jede der Ausstell-
scheren weist einen Ausstellhebel, einen Steuerhebel
sowie einen Antriebshebel auf. Der Ausstellhebel verbin-
det Fensterflügel und Fensterrahmen miteinander und
ist an einem ersten Ende drehbeweglich und an einem
zweiten Ende drehbeweglich und verschiebbar gelagert.
Der Steuerhebel ist drehbeweglich mit dem Ausstellhe-
bel gekoppelt und an einem Ende mit dem Fensterrah-
men verbunden. Der Mechanismus wird über einen An-
triebshebel betätigt, der drehbeweglich mit den Ausstell-
scheren gekoppelt ist.
[0003] Die maximale Belastbarkeit eines derartigen
Ausstellscherenmechanismus ist jedoch sehr begrenzt
bezüglich des maximalen Flügelgewichts und einer ma-
ximalen Windlast, bei der das Fenster noch funktionsfä-
hig ist. Darüber hinaus variiert eine in Schließ- und Öff-
nungsrichtung wirkende Betätigungskraft sehr stark und
ist insbesondere in der Nähe der geschlossenen Stellung
bzw. in der geschlossenen Stellung verhältnismäßig
niedrig. Deshalb ist es schwierig, das Fenster mit einer
ausreichenden Schließkraft gegen die Dichtung zu pres-
sen, um ein gut dichtendes Schließen des Fensters zu
gewährleisten.
[0004] DE 202 20 865 U und GB 2323 407 A zeigen
ähnliche Mechanismen eines Parallelausstellfensters.
[0005] Es besteht somit ein Bedarf für einen verbes-
serten Beschlag eines Parallelausstellfensters, der die
vorstehenden Nachteile des Stands der Technik vermei-
det. Die Aufgabe der Erfindung besteht somit in der
Schaffung eines Beschlags sowie eines Fensters mit Be-
schlag, der/das leicht zu betätigen und mit geringen Ko-
sten herstellbar ist sowie eine hohe Schließkraft zum An-
drücken einer Fensterdichtung erzeugen kann.
[0006] Diese Aufgabe wird durch einen Beschlag mit
den Merkmalen nach Anspruch 1 und ein Fenster mit
den Merkmalen nach Anspruch 6 gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen de-
finiert.

Beschlag gemäß einem Aspekt

[0007] Gemäß einem Aspekt wird ein Beschlag insbe-
sondere für Parallelausstellfenster bereitgestellt umfas-
send:

- einen Hebelarm mit einer Betätigungseinrichtung,
der

-- mittels eines ersten Schwenklagers an einem
Stockrahmen einer Gebäudeöffnung schwenk-

bar gelagert bzw. lagerbar ist und
-- mittels eines zweiten Schwenklagers an ei-
nem Flügelrahmen schwenkbar und entlang ei-
ner Verschiebungsrichtung V am Flügelrahmen
verschiebbar gelagert bzw. lagerbar ist, und

- einen Stützarm, der mittels eines dritten Schwenkla-
gers an dem Hebelarm schwenkbar gelagert ist und
mittels eines vierten Schwenklagers an dem Flügel-
rahmen schwenkbar gelagert bzw. lagerbar ist,

wobei der Beschlag derart konfiguriert ist, daß der Be-
schlag durch Anlegen einer Kraft an die Betätigungsein-
richtung betätigbar ist.
[0008] Zur Beschreibung der geometrischen Anord-
nungen wird im folgenden ein kartesisches Koordinaten-
system verwendet.
[0009] Es versteht sich, daß das Koordinatensystem
in Bezug zum Koordinatensystem der Erde gedreht wer-
den kann. Beispielsweise ist der Stockrahmen eines an
einer Dachschräge befindlichen Fensters gegen die Lot-
rechte geneigt, so daß die z-Richtung nicht der Lotrech-
ten entspricht, sondern einer Linearkombination der Lot-
rechten und einer dazu senkrecht stehenden Horizonta-
len. Entsprechend sind die zur z-Richtung paarweise
senkrecht stehenden x- und y-Richtungen gedreht. Bei
Dachluke für Flachdächer entspricht die z-Richtung im
wesentlichen einer Horizontalen und die y-Richtung im
wesentlichen der Lotrechten.
[0010] Der Flügelrahmen kann ein davon verschiede-
nes Koordinatensystem mit den Richtungen x’, y’ und z’
aufspannen, wobei der Flügelrahmen sich im wesentli-
chen parallel zu der x’-z’-Ebene erstreckt. Sind Stock-
rahmen und Flügelrahmen parallel zueinander angeord-
net, so fallen die Richtungen x’, y’ und z’ jeweils mit den
Richtungen x, y und z zusammen. Dagegen kann der
Flügelrahmen jedoch relativ zu dem Stockrahmen ge-
kippt sein, so daß lediglich die x’-Richtung mit der x-Rich-
tung zusammenfällt und die z’-Richtung eine Linearkom-
bination der y- und z-Richtung ist.
[0011] Das erste Schwenklager des Hebelarms ist an
dem Stockrahmen der Gebäudeöffnung, insbesondere
einem Fenster, schwenkbar bzw. drehbar gelagert bzw.
daran befestigt oder daran lagerbar bzw. befestigbar. Im
folgenden wird unter dem Begriff "schwenkbar" insbe-
sondere auch "drehbar" verstanden. Das heißt, daß
durch das erste Schwenklager eine erste Schwenkachse
definiert ist, um die der Hebelarm schwenkbar bzw. dreh-
bar ist, wobei die Schwenkachse vorzugsweise horizon-
tal (in x-Richtung) verläuft. Mit anderen Worten kann das
erste Schwenklager auf den Hebelarm wirkende vertika-
le und/oder horizontale gerichtete Kräfte (z- und/oder y-
Richtung) aufnehmen und in den Stockrahmen ableiten,
wogegen um die erste Schwenkachse wirkende Dreh-
momente nicht auf den Stockrahmen übertragen wer-
den.
[0012] Mittels des zweiten Schwenklager ist der He-
belarm dem Flügelrahmen schwenkbar bzw. drehbar ge-
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lagert bzw. lagerbar. Weiter ist der Hebelarm entlang ei-
ner Verschiebungsrichtung V am Flügelrahmen ver-
schiebbar gelagert bzw. lagerbar. Mit anderen Worten
ist durch das zweite Schwenklager eine zweite Schwenk-
achse definiert, um die der Hebelarm schwenkbar bzw.
drehbar ist, wobei die Schwenkachse vorzugsweise par-
allel zur horizontalen Erstreckung des Flügelrahmens (x’-
Richtung) verläuft. Weiter ist die Position der zweiten
Schwenkachse entlang der Verschiebungsrichtung V
verschiebbar. Das heißt, daß das zweite Schwenklager
auf den Hebelarm wirkende senkrecht zur Verschie-
bungsrichtung V gerichtete Kräfte aufnehmen und in den
Flügelrahmen ableiten kann, wogegen um die zweite
Schwenkachse wirkende Drehmomente und entlang der
Verschiebungsrichtung V wirkenden Kräfte nicht auf den
Flügelrahmen übertragen werden. Dabei ist die Ver-
schiebungsrichtung vorzugsweise parallel zu einer der
Längserstreckungen des Flügelrahmens, insbesondere
im wesentlichen parallel zur Vertikalen bzw. zur z’-Rich-
tung.
[0013] Weiter weist der Beschlag einen Stützarm auf,
der mittels des dritten Schwenklagers an dem Hebelarm
schwenkbar bzw. drehbar gelagert ist, wobei die
Schwenkachse vorzugsweise horizontal (in x-Richtung)
verläuft. Mittels des dritten Schwenklagers können auf
den Stützarm wirkende vertikale und/oder horizontale
gerichtete Kräfte (z- und/oder y-Richtung) auf den He-
belarm übertragen werden, jedoch keine Drehmomente,
welche um die dritte Schwenkachse wirken.
[0014] Der Stützarm ist mittels des vierten Schwenkla-
gers an dem Flügelrahmen schwenkbar gelagert bzw. ist
dort lagerbar. Mit anderen Worten ist durch das vierte
Schwenklager eine vierte Schwenkachse definiert, um
die der Stützarm schwenkbar bzw. drehbar ist, wobei die
Schwenkachse vorzugsweise parallel zur horizontalen
Erstreckung des Flügelrahmens (x’-Richtung) verläuft.
Das vierte Schwenklager kann auf den Stützarm wirken-
de gerichtete Kräfte aufnehmen (entlang der y’-/z’-Rich-
tung) und in den Flügelrahmen ableiten, wogegen um
die vierte Schwenkachse wirkende Drehmomente nicht
übertragbar sind.
[0015] Der Beschlag ist durch Anlegen einer Kraft an
die Betätigungseinrichtung betätigbar, so daß das erste
Schwenklager beispielsweise mittels einer Betätigungs-
vorrichtung, beispielsweise einer Kurbel, eines Motors,
eines Getriebes, einer Schnecke, einer Koppelstange,
eines Seilzuges und/oder einer Kette oder dergleichen,
verschwenkt werden kann. Insbesondere wenn die
Längserstreckung des Hebelarm parallel zu einer Hori-
zontalen (d.h. parallel zur der durch die x-/y-Richtung
aufgespannten Ebene) verläuft, wirkt bei Einleiten einer
Kraft entlang der z-Richtung, welches insbesondere der
Verschiedungsrichtung V entspricht, mittelbar über das
vierte Schwenklager in den Hebelarm ein maximales
Drehmoment an dem ersten Schwenklager.
[0016] Vorzugsweise ist die Betätigungseinrichtung
des Hebelarms als im wesentlichen koaxial zu dem er-
sten Schwenklager angeordnetes Zahnsegment ausge-

bildet.
[0017] Vorzugsweise ist die Betätigungseinrichtung
des Hebelarms ausgelegt, um mit einer Koppelstange
kraftschlüssig verbunden zu sein.
[0018] Vorzugsweise entspricht der Abstand der bei-
den Schwenklager des Stützarms im wesentlichen dem
Abstand zwischen dem dritten Schwenklager und dem
zweiten Schwenklager des Hebelarms.
[0019] Vorzugsweise ist das dritte Schwenklager im
wesentlichen mittig zwischen dem ersten Schwenklager
und zweiten Schwenklager an dem Hebelarm angeord-
net.

Fenster gemäß einem Aspekt

[0020] Gemäß einem Aspekt wird ein Fenster, insbe-
sondere ein Parallelausstellfenster, bereitgestellt umfas-
send:

- einen Stockrahmen,
- einen Flügelrahmen und
- zumindest einen Beschlag, wobei jeder Beschlag ei-

nen Hebelarm aufweist, welcher

-- mittels eines ersten Schwenklagers an dem
Stockrahmen schwenkbar gelagert ist,
-- mittels eines zweiten Schwenklagers an dem
Flügelrahmen schwenkbar und entlang einer
Verschiebungsrichtung V am Flügelrahmen ver-
schiebbar gelagert ist und
-- eine Betätigungseinrichtung aufweist, welche
ausgelegt ist, den Beschlag durch Anlegen einer
Kraft an die Betätigungseinrichtung zu betätigen
und

einen Stützarm aufweist, welcher

-- mittels eines dritten Schwenklagers an dem
Hebelarm schwenkbar gelagert ist und

-- mittels eines vierten Schwenklagers an dem
Flügelrahmen schwenkbar gelagert ist, und

wobei sich der Stockrahmen und der Flügelrahmen durch
Betätigen der Betätigungseinrichtung relativ zueinander
bewegen, so daß das Fenster öffenbar und schließbar
ist.
[0021] Wie bereits bezüglich des Beschlages be-
schrieben, ist das erste Schwenklager des Hebelarms
an dem Stockrahmen des Fensters schwenkbar bzw.
drehbar gelagert bzw. daran befestigt oder daran lager-
bar bzw. befestigbar, weshalb das erste Schwenklager
auf den Hebelarm wirkende vertikal und/oder horizontal
gerichtete Kräfte (z- und/oder y-Richtung), nicht jedoch
um die erste Schwenkachse wirkende Drehmomente,
auf den Stockrahmen überträgt.
[0022] Dagegen ist der Hebelarm mittels des zweiten
Schwenklagers schwenk- und verschiebbar an dem Flü-
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gelrahmen gelagert, d.h. der Hebelarm ist entlang einer
Verschiebungsrichtung V am Flügelrahmen verschieb-
bar. Dabei ist die Verschiebungsrichtung V vorzugsweise
parallel zu einer der Längserstreckungen des Flügelrah-
mens, insbesondere im wesentlichen parallel zur z’-Rich-
tung bzw. zur Vertikalen. Daher können auf den Flügel-
rahmen wirkende Kräfte nur insoweit über das zweite
Schwenklager auf den Hebelarm übertragen werden, als
daß nur die senkrecht zur Verschiebungsrichtung V ge-
richtete Kraftkomponente übertragbar ist. Insbesondere
die Gewichtskraft des Flügelrahmens wirkt jedoch im we-
sentlichen entlang der Verschiebungsrichtung V, wenn
der Flügelrahmen parallel zu einer senkrechten Gebäu-
dewand ausgerichtet ist. Für den Fall, daß der Flügel-
rahmen gegen die Horizontale geneigt ist, also die Ver-
schiebungsrichtung V einen von Null verschiedenen
Winkel gegenüber der z-Richtung aufweist, wie bei-
spielsweise bei Fenstern in schrägen Dächern oder
Dachluken, kann die Gewichtskraft des Flügelrahmens
zumindest teilweise über das zweite Schwenklager auf
den Hebelarm übertragen werden.
[0023] Der Stützarm ist mittels des dritten Schwenkla-
gers an dem Hebelarm und mittels des vierten Schwen-
klagers an dem Flügelrahmen schwenkbar gelagert. Da
mittels dieser Schwenklager vertikal und/oder horizontal
gerichtete Kräfte (y- und/oder z-Richtung bzw. y’ und/
oder z’-Richtung) auf den Hebelarm übertragen werden
können, wird die Gewichtskraft des Flügelrahmens mit-
tels des Stützarms auf den Hebelarm übertragen.
[0024] Der Beschlag ist durch Anlegen einer Kraft an
die Betätigungseinrichtung betätigbar, so daß das erste
Schwenklager beispielsweise mittels einer Betätigungs-
vorrichtung, beispielsweise einer Kurbel, eines Motors,
eines Getriebes, einer Schnecke, einer Koppelstange,
eines Seilzuges und/oder einer Kette oder dergleichen,
verschwenkt werden kann, wobei die Betätigungsvor-
richtung besonders bevorzugt an dem Stockrahmen an-
geordnet bzw. mit dem Stockrahmen verbunden ist. Ins-
besondere wenn die Längserstreckung des Hebelarm
parallel zur Horizontalen (d.h. parallel zu einer durch die
x-/y-Richtungen aufgespannten Ebene) verläuft, wirkt
bei Einleiten einer Kraft entlang der z-Richtung, welches
insbesondere der Verschiebungsrichtung V entspricht,
mittelbar über das vierte Schwenklager in den Hebelarm
ein maximales Drehmoment an dem ersten Schwenkla-
ger. Dabei entspricht die Öffnungsweite des Fensters im
wesentlichen der Länge des Hebelarmes, d.h. dem Ab-
stand zwischen dem ersten und zweiten Schwenklager
des Hebelarms. Vorteilhafterweise ist die erforderliche
Bautiefe des Beschlages bzw. des Fensters zur Errei-
chung einer vorbestimmten Öffnungsweite im wesentli-
chen durch die Erstreckung des Hebelarmes in Richtung
senkrecht bzw. quer zur Längserstreckung bestimmt und
damit gering. Weiter vorteilhafterweise kann der Hebel-
arm in Abhängigkeit von der gewünschten Öffnungswei-
te entsprechend kurz ausgebildet werden, so daß der
Hebelarm vorteilhafterweise eine erhöhte Gewichtskraft
des Flügelrahmens und/oder erhöhte auf den Flügelrah-

men wirkende Windkräfte aufnehmen bzw. abstützen
kann.
[0025] Bei einem Parallelausstellfenster wirkt das ma-
ximale Drehmoment an dem ersten Schwenklager des
Beschlages, wenn sich das Fenster in der vollständig
geöffneten Position befindet. Das Drehmoment entsteht
aufgrund der Gewichtskraft des Fensterflügels, welche
über das vierte Schwenklager mittelbar über den Stütz-
arm auf den Hebelarm wirkt. In der vollständig geöffneten
Position ist der Abstand zwischen erstem und viertem
Schwenklager maximal, so daß aufgrund der maximalen
Hebellänge das maximale Drehmoment an dem ersten
Schwenklager erzeugt wird (unter der Voraussetzung ei-
ner konstanten Gewichtskraft). Demgemäß muß die Be-
tätigungsvorrichtung so gestaltet sein, daß das maximal
wirkende Drehmoment an dem ersten Schwenklager bei
vollständig geöffnetem Fenster überwunden werden
kann. Dieses maximale Drehmoment ergibt sich durch
einen maximalen Abstand der wirkenden Gewichtskraft
des Fensterflügels von dem ersten Schwenklager. In an-
deren Worten ergibt sich dieses maximale Drehmoment
aus dem Produkt der Gewichtskraft des Fensterflügels
mit dem Abstand des ersten von dem vierten Schwen-
klager.
[0026] Bei geschlossenem Fenster hingegen ist der
Abstand des vierten Schwenklagers von dem ersten
Schwenklager verringert, so daß bei gleichbleibender
Betätigungskraft nunmehr ein großer Anteil der Betäti-
gungskraft beispielsweise zum Andrücken des Flügel-
rahmens an den Stockrahmen bzw. an eine Fensterdich-
tung zur Verfügung steht. Derart kann eine Betätigungs-
kraft zum Öffnen und Schließen des Fensterflügels mi-
nimiert werden und es steht ein hoher Anteil der Betäti-
gungskraft zum Andrücken zur Verfügung. Somit ist der
Beschlag vorteilhafterweise auch für sehr schwere Fen-
sterflügel einsetzbar und kann aufgrund der geringen An-
zahl an Einzelteilen kostengünstig hergestellt werden.
[0027] Je nach Anwendungsfall kann der Abstand des
ersten von dem vierten Schwenklager jedoch auch an-
ders gewählt werden, um beispielsweise bei im wesent-
lichen geöffnetem Fenster einen minimalen Abstand zwi-
schen erstem und viertem Schwenklager vorzusehen. In
diesem Fall würde bei gleichbleibender Betätigungskraft
ein großer Anteil der Betätigungskraft für die Bewegung
des Fensterflügels zur Verfügung stehen. Deshalb kann
eine derartige Gestaltung beispielsweise beim Auftreten
hoher Windlasten eingesetzt werden.
[0028] Der oben beschriebene Flügelrahmen ist nicht
zwingend ein geschlossener Rahmen, sondern umfaßt
ein Füllelement für ein Fenster sowie dessen Befesti-
gungseinrichtung zum Befestigen des zumindest einen
Beschlages. Besonders bevorzugt ist der Flügelrahmen
ein Fensterrahmen in den zumindest eine Glasscheibe
als bevorzugtes Füllelement eingesetzt ist. Weiter bevor-
zugt kann die zumindest eine Glasscheibe an dem Flü-
gelrahmen befestigt sein, beispielsweise durch ein Ver-
kleben oder Verschrauben mit dem Flügelrahmen, wobei
im Falle der Verschraubung entsprechende Bohrungen
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in der Glasscheibe ausgebildet sind. Der Flügelrahmen
muß in diesem bevorzugten Fall nicht vollständig als
Rahmen ausgebildet sein, sondern lediglich an den Ver-
klebungsbereichen. Insbesondere kann das Fenster nur
einen Beschlag aufweisen, der in x-Richtung symme-
trisch an dem Flügelrahmen befestigt ist, um den Flügel-
rahmen auf vorgegebene Weise an einem Punkt zu la-
gern bzw. abzustützen.
[0029] Vorzugsweise umfaßt das Fenster zumindest
zwei Beschläge, die an gegenüberliegenden bzw. ent-
gegengesetzten vertikalen Seiten des Flügelrahmens
angeordnet sind. Die vertikalen Seiten des Flügelrah-
mens sind entweder die zwei einander gegenüberliegen-
den bzw. entgegengesetzten Seiten des Flügelrahmens,
die sich im wesentlichen entlang der Verschiebungsrich-
tung V bzw. der z’-Richtung, also im wesentlichen ent-
lang der Lotrechten bzw., wie oben ausgeführt, bei Dach-
luken im wesentlichen entlang der Horizontalen, erstrek-
ken. Die vertikalen Seiten sind voneinander im wesent-
lichen entlang der horizontalen Erstreckung der x-Rich-
tung beabstandet, d.h. auf derselben vertikalen Position
bzw. Höhe bzw. mit derselben z-Koordinate. Hierdurch
wird die Gewichtskraft des Fensterflügels jeweils über
das vierte Schwenklager aufgenommen und über den
Beschlag in den Stockrahmen eingeleitet. Durch Vorse-
hen von zwei Beschlägen an dem Fenster wird der Flü-
gelrahmen auf vorgegebene Weise an zwei Punkten, den
vierten Schwenklagern, gelagert bzw. abgestützt.
[0030] Vorzugsweise umfaßt das Fenster

- zumindest einen Zusatzbeschlag, wobei jeder Zu-
satzbeschlag einen Hebelarm aufweist, welcher

-- mittels eines ersten Schwenklagers an dem
Stockrahmen schwenkbar gelagert ist,
-- mittels eines zweiten Schwenklagers an dem
Flügelrahmen schwenkbar und entlang der Ver-
schiebungsrichtung V am Flügelrahmen ver-
schiebbar gelagert ist und
-- eine Betätigungseinrichtung aufweist, welche
ausgelegt ist, den Zusatzbeschlag durch Anle-
gen einer Kraft an die Betätigungseinrichtung
zu betätigen.

[0031] Das erste Schwenklager des Zusatzbeschla-
ges ist an dem Stockrahmen des Fensters schwenkbar
gelagert, während das zweite Schwenklager schwenk-
und verschiebbar an dem Flügelrahmen gelagert ist. Da
der Hebelarm entlang der Verschiebungsrichtung V am
Flügelrahmen verschiebbar ist, können auf den Flügel-
rahmen wirkende Kräfte nur insoweit über das zweite
Schwenklager auf den Hebelarm übertragen werden, als
daß nur die senkrecht zur Verschiebungsrichtung V ge-
richtete Kraftkomponente übertragbar ist. Daher wird ins-
besondere die Gewichtskraft des Flügelrahmens, welche
im wesentlichen entlang der Verschiebungsrichtung V
wirkt, wenn der Flügelrahmen parallel zu einer senkrech-
ten Gebäudewand ausgerichtet ist, im wesentlichen nicht

mittels des Zusatzbeschlages in den Stockrahmen über-
tragen.
[0032] Vorteilhafterweise werden senkrecht zur Ver-
schiebungsrichtung V wirkende Zug- und Druck- bzw.
Kippkräfte, die durch auf den Flügelrahmen wirkende
Windlasten und durch Kippen des Flügelrahmens ent-
stehen, auf den Hebelarm des Zusatzbeschlages über-
tragen und führen zu einer Entlastung des Beschlages.
Diese senkrecht zur Verschiebungsrichtung V wirkenden
Kräfte werden einerseits in den Stockrahmen abgeleitet
und andrerseits kann diesen Kräften durch Anlegen einer
Kraft an die Betätigungseinrichtung des Zusatzbeschla-
ges entgegengewirkt werden. Bei Flügelrahmen, die ge-
gen die Horizontale geneigt sind, wie beispielsweise bei
Fenstern parallel zu Dachschrägen, wird die Gewichts-
kraft des Flügelrahmens zumindest teilweise über das
zweite Schwenklager auf den Hebelarm übertragen.
[0033] Insbesondere kann das Fenster nur einen Zu-
satzbeschlag aufweisen, der in x-Richtung symmetrisch
an dem Flügelrahmen befestigt ist, um den Flügelrahmen
auf oben beschriebene Weise an einem Punkt abzustüt-
zen bzw. die wirkenden Druck- und Kippkräfte aufzuneh-
men.
[0034] Vorzugsweise umfaßt das Fenster zumindest
zwei Zusatzbeschläge, die an gegenüberliegenden bzw.
entgegengesetzten vertikalen Seiten des Flügelrahmens
angeordnet sind. Die vertikalen Seiten des Flügelrah-
mens sind, wie oben beschrieben, entweder die zwei ein-
ander gegenüberliegenden bzw. entgegengesetzten
Seiten des Flügelrahmens, die sich im wesentlichen ent-
lang der Verschiebungsrichtung V bzw. der z’-Richtung,
also im wesentlichen entlang der Lotrechten bzw., wie
oben ausgeführt, bei Dachluken im wesentlichen entlang
der Horizontalen, erstrecken. Durch Vorsehen von zwei
Zusatzbeschlägen an dem Fenster wird der Flügelrah-
men vorteilhafterweise auf vorgegebene Weise an zwei
Punkten abgestützt.
[0035] Vorzugsweise weist jeder Zusatzbeschlag ei-
nen Stützarm auf, welcher mittels eines dritten Schwen-
klagers an dem Hebelarm schwenkbar gelagert ist und
mittels eines vierten Schwenklagers an dem Flügelrah-
men schwenkbar gelagert ist.
[0036] Vorteilhafterweise kann mittels des vierten
Schwenklagers und des Stützarms des Zusatzbeschlags
zusätzlich ein Teil der Gewichtskraft des Flügelrahmens
über den Zusatzbeschlag in den Stockrahmen übertra-
gen werden, so daß der Beschlag entlastet wird. Weiter
vorteilhafterweise können über zwei Betätigungsberei-
che (den des Beschlages und den des Zusatzbeschla-
ges) Drehmomente aufgebracht werden, um den (Zu-
satz-)Beschlag zu betätigen und das Fenster zu öffnen
bzw. zu schließen.
[0037] Vorzugsweise ist jeder Stützarm des Zusatzbe-
schlags mittels des vierten Schwenklagers an dem Flü-
gelrahmen schwenkbar und entlang der Verschiebungs-
richtung V am Flügelrahmen verschiebbar gelagert. Vor-
teilhafterweise ist der Zusatzbeschlag relativ zum Be-
schlag verschiebbar, so daß beim Betätigen des Be-
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schlages, d.h. beim Öffnen bzw. Schließen des Fensters,
keine Zwängung auftritt, d.h. keine materialverformende
Beanspruchung des Beschlags bzw. des Flügelrah-
mens.
[0038] Vorzugsweise ist die Betätigungseinrichtung
des Hebelarms als im wesentlichen koaxial zu dem er-
sten Schwenklager angeordnetes Zahnsegment ausge-
bildet. Vorteilhafterweise ist der Radius, d.h. der Abstand
zwischen den einzelnen Zähnen des Zahnsegmentes
und dem ersten Schwenklager, konstant, so daß das um
das ersten Schwenklager wirkende Drehmoment unab-
hängig von der Stellung des Hebelarms konstant ist.
[0039] Vorzugsweise steht die Betätigungseinrichtung
des Hebelarms mit einer betätigbaren Zahnstange in Ein-
griff. Die Zahnstange ist weiter vorzugsweise mittels der
Betätigungsvorrichtung (Kurbel, Motor oder dergleichen)
antreibbar bzw. betätigbar, insbesondere verschiebbar
bzw. hin und her bewegbar.
[0040] Vorzugsweise ist die Zahnstange ohne Zahn-
grund, d.h. die Zahnstange ist leiterartig mit zwei Längs-
stegen und einer Vielzahl von Querstegen aufgebaut.
[0041] Vorzugsweise ist die Betätigungseinrichtung
des Hebelarms mit einer betätigbaren Koppelstange
oder Koppelkette oder einem betätigbaren Koppelseil-
zug kraftschlüssig verbunden.
[0042] Vorzugsweise sind zumindest ein Beschlag
und zumindest ein Zusatzbeschlag vertikal übereinander
angeordnet, wobei die jeweiligen Betätigungseinrichtun-
gen des zumindest einen Beschlages und des zumindest
einen Zusatzbeschlages kraftschlüssig miteinander ver-
bunden sind. Weiter vorzugsweise sind der zumindest
eine Beschlag und der zumindest eine Zusatzbeschlag
starr miteinander verbunden. Besonders bevorzugt er-
folgt die starre Verbindung mittels einer starren Zahn-
stange oder einer starren Koppelstange. Durch die starre
Koppelung erfolgt weiter vorzugsweise eine synchrone
Bewegung bzw. Betätigung der Hebelarme, so daß vor-
teilhafterweise ein Verkanten und Zwängen vermieden
wird.
[0043] Vorzugsweise bewegt sich der Massenschwer-
punkt des Flügelrahmens während des Öffnens und
Schließens im wesentlichen senkrecht zu der durch den
Stockrahmen aufgespannten Ebene. Das heißt, daß der
Massenschwerpunkt insbesondere horizontal verscho-
ben wird, so daß kein Heben oder Senken des Massen-
schwerpunktes bzw. des Flügelrahmens erfolgt. Vorteil-
hafterweise ist es somit nicht notwendig, eine Kraft zum
Heben des Flügelrahmens mittels der Betätigungsvor-
richtung aufzubringen. Die Dimensionierung z.B. des
Motors kann entsprechend leistungsschwach ausfallen,
so daß vorteilhafterweise Kosten für Bereitstellen und
Betrieb des Motors eingespart werden können.
[0044] Vorzugsweise ist das zweite Schwenklager ver-
tikal oberhalb des vierten Schwenklagers angeordnet.
Vorteilhafterweise wird damit die Gewichtskraft des Flü-
gelrahmens durch das vierte Schwenklager unterhalb
des zweiten verschiebbaren Schwenklagers aufgenom-
men. Dadurch ergibt sich vorteilhafterweise eine mecha-

nisch stabile Anordnung mit geringen Kippmomenten,
wobei der Flügelrahmen dazu tendiert, oberhalb des
zweiten Schwenklager von dem ersten Schwenklager
des Hebelarm weg zu kippen.
[0045] Vorzugsweise entspricht der Abstand der bei-
den Schwenklager des Stützarms im wesentlichen dem
Abstand zwischen dem dritten Schwenklager und dem
zweiten Schwenklager des Hebelarms. Vorteilhafterwei-
se bleibt der Flügelrahmen beim Öffnen und Schließen
im wesentlichen parallel zu dem Stockrahmen ausge-
richtet.
[0046] Vorzugsweise ist das dritte Schwenklager im
wesentlichen mittig zwischen dem ersten Schwenklager
und zweiten Schwenklager an dem Hebelarm angeord-
net. Vorteilhafterweise wird der Flügelrahmen dadurch
im wesentlichen parallel zu dem Stockrahmen beim Öff-
nen und Schließen versetzt, d.h. der Massenschwer-
punkt wird entlang einer Horizontalen bewegt, um eine
bevorzugte Parallelführung des Flügelrahmens zu erzie-
len und die Kraftverhältnisse zu optimieren.
[0047] Vorzugsweise ist im geschlossenen Zustand
des Fensters das vierte Schwenklager gebäudeseitig
zum ersten Schwenklager angeordnet und im offenen
Zustand des Fensters ist das vierte Schwenklager wet-
terseitig zum ersten Schwenklager angeordnet. Vorteil-
hafterweise kann durch diese Anordnung der notwendi-
ge Bauraum minimiert werden, da der Beschlag bzw. der
Zusatzbeschlag in geschlossenem Zustand sehr nahe
zum bzw. in den Stockrahmen hinein verlagert ist und
der vom ersten Schwenklager aus gesehen gebäudes-
eitige Bereich zur Anordnung des (Zusatz-)Beschlages
nutzbar ist.
[0048] Das zum Verschwenken des ersten Schwen-
klagers erforderliche Drehmoment ergibt sich aus dem
Produkt der Gewichtskraft des Flügelrahmens und dem
Abstand des ersten Schwenklagers von dem vierten
Schwenklager. Das zum Verschwenken erforderliche
Drehmoment kann durch eine zusätzlich auftretende
Windlast weiter vergrößert werden. Der Beschlag ist vor-
zugsweise derart konfiguriert, daß im geschlossenen Zu-
stand des Fensters bzw. in fast geschlossenem Zustand
der Abstand des ersten von dem vierten Schwenklager
minimal ist, so daß bei vorgegebenem Drehmoment der
Betätigungskraft des ersten Schwenklagers ein großer
Anteil des Drehmoments zum Andrücken des Flügelrah-
mens an den Stockrahmen bzw. an die Fensterdichtung
zur Verfügung steht. Indem desweiteren das vierte
Schwenklager im geschlossenem Zustand des Fensters
relativ zum ersten Schwenklager gebäudeseitig positio-
niert ist, wirkt im geschlossenen Zustand bzw. in fast ge-
schlossenem Zustand die Gewichtskraft des Flügelrah-
mens derart, daß ein Drehmoment zum Schließen des
Fensters erzeugt wird. In anderen Worten hilft das durch
die Gewichtskraft des Flügelrahmens erzeugte Drehmo-
ment vorteilhafterweise beim Andrücken des Flügelrah-
mens an den Stockrahmen bzw. an die Fensterdichtung.
Vorteilhafterweise sind keine zusätzlichen Verschlüsse
notwendig, die den Flügelrahmen gegen den Stockrah-
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men drücken bzw. den Flügelrahmen in geschlossen Zu-
stand halten.
[0049] Bei geeigneter Anordnung zumindest eines Zu-
satzbeschlages im Hinblick auf die Lage des Massen-
schwerpunktes des Flügelrahmens und des zumindest
einen Beschlages tritt aufgrund der Gewichtskraft des
Flügelrahmens an dem ersten Schwenklager des zumin-
dest einen Beschlages ein erstes Drehmoment und auf-
grund der Kippkraft des Flügelrahmens an dem ersten
Schwenklager des zumindest einen Zusatzbeschlages
ein zweites Drehmoment auf, wobei das erste Drehmo-
ment dem zweiten Drehmoment entgegen gerichtet ist.
[0050] Das zum Verschwenken des Flügelrahmens er-
forderliche Drehmoment kann daher durch eine vorzugs-
weise starre Verbindung des zumindest einen Beschla-
ges mit dem zumindest einen Zusatzbeschlag mittels der
auf den Flügelrahmen wirkenden Kippkräfte reduziert
werden. Dadurch verringert sich das durch eine Betäti-
gungsvorrichtung zu überwindende Drehmoment. Be-
sonders vorzugsweise sind das erste und zweite Dreh-
moment betragsmäßig im wesentlichen gleich, so daß
kein resultierendes Drehmoment auftritt. Die Betäti-
gungsvorrichtung ist damit vorteilhafterweise von der
Gewichtskraft des Flügelrahmens frei und muß zur Be-
tätigung des Beschlages, d.h. zum Öffnen und Schließen
des Fensters, lediglich die Reibung und die Windlast
überwinden.
[0051] Die Erfindung wird nun anhand der beigefügten
Zeichnungen und eines Ausführungsbeispiels näher er-
läutert.

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer mit
vier Beschlägen versehenen Ausführungs-
form eines Parallelausstellfensters.

Figur 2 zeigt eine Detailansicht des Parallelausstell-
fensters von Figur 1 in der vollständig geöff-
neten Position des Fensters.

Figur 3 zeigt eine Detailansicht des Parallelausstell-
fensters von Figur 1 in einer teilweise geöff-
neten Position des Fensters.

Figur 4 zeigt eine Detailansicht des Parallelausstell-
fensters von Figur 1 in der geschlossenen Po-
sition.

Figur 5 zeigt in einer Seitenansicht einen Beschlag
und einen Zusatzbeschlag einer weiteren
Ausführungsform eines Parallelausstellfen-
sters.

Figur 6 zeigt in einer Seitenansicht einen Beschlag
und einen Zusatzbeschlag einer weiteren
Ausführungsform eines Parallelausstellfen-
sters.

Figur 7 zeigt in einer Seitenansicht einen Beschlag
und einen Zusatzbeschlag einer weiteren
Ausführungsform eines Parallelausstellfen-
sters.

Figur 8 zeigt in einer Seitenansicht einen Beschlag
und einen Zusatzbeschlag einer weiteren
Ausführungsform eines Parallelausstellfen-

sters.

[0052] Wie in Figur 1 gezeigt ist, weist ein Parallel-
ausstellfenster einen Stockrahmen 1 sowie einen Flügel-
rahmen 2 auf. Der Flügelrahmen 2 ist dabei im wesent-
lichen parallel zu dem Stockrahmen 1 zu einer Außen-
seite hin bzw. wetterseitig verlagerbar, um das Parallel-
ausstellfenster zu öffnen.
[0053] Um diese Verlagerungsverschiebung des Flü-
gelrahmens 2 gegenüber dem Stockrahmen 1 zu ermög-
lichen, ist das Parallelausstellfenster mit vier gleicharti-
gen Beschlägen 12, wobei zwei Beschläge 12 als Zu-
satzbeschläge dienen, und vorzugsweise einem Paar X-
Scheren 20 versehen. Die Beschläge 12 weisen jeweils
einen Hebelarm 4 und einen Stützarm 5 auf. Der Hebel-
arm 4 ist über ein erstes Schwenklager 8 mit dem Stock-
rahmen 1 schwenkbar verbunden. Desweiteren ist ein in
Bezug auf das erste Schwenklager 8 im wesentlichen
entgegengesetztes Ende des Hebelarms 4 über ein zwei-
tes Schwenklager 7 mit dem Flügelrahmen 2 schwenkbar
verbunden. Darüber hinaus befindet sich vorzugsweise
im wesentlichen in der Mitte des Hebelarms 4 ein drittes
Schwenklager 10, an dem ein Stützarm 5 angelenkt ist.
Das entgegengesetzte Ende des Stützarms 5 ist über
ein viertes Schwenklager 9 mit dem Flügelrahmen 2
schwenkbar verbunden. Um die Verschiebung des Flü-
gelrahmens 2 gegenüber dem Stockrahmen 1 zu ermög-
lichen, ist desweiteren das zweite Schwenklager 7 des
Hebelarms 4 an dem Flügelrahmen 2 entlang einer Ver-
schiebungsrichtung V verschiebbar angeordnet.
[0054] Der Beschlag 12 wird durch Anlegen einer Kraft
an einer Betätigungseinrichtung 14 betätigt, so daß der
Hebelarm 4 um das erste Schwenklager 8 verschwenkt.
Somit wird durch Verschwenken um das erste Schwen-
klager 8 derart, daß das zweite Schwenklager 7 von dem
Stockrahmen 1 weg bewegt wird, das Fenster geöffnet
und durch Verschwenken des ersten Schwenklagers 8
in einer derartigen Richtung, daß das zweite Schwenkla-
ger 7 zu dem Stockrahmen 1 hin bewegt wird, das Fen-
ster geschlossen. Die Gewichtskraft des Flügelrahmens
2 wird dabei von dem vierten Schwenklager 9 über den
Stützarm 5 und das dritte Schwenklager 10 in den He-
belarm 4 eingeleitet. Zu beachten ist, daß das zweite
Schwenklager 7 die Gewichtskraft des Flügelrahmens 2
nicht aufnehmen kann, weil dieses verschiebbar ange-
ordnet ist.
[0055] Das auf das erste Schwenklager 8 wirkende
Drehmoment ist von dem horizontalen Abstand des er-
sten Schwenklagers 8 zu dem vierten Schwenklager 9
abhängig. In anderen Worten, je weiter das vierte
Schwenklager 9 in der horizontalen Richtung (y-Rich-
tung) von dem ersten Schwenklager 8 entfernt ist, um so
größer wird das Drehmoment, das aufgrund der Ge-
wichtskraft des Flügelrahmens 2 erzeugt wird.
[0056] Wie desweiteren in den Figuren 2 und 3 ge-
zeigt ist, ist der Abstand des ersten Schwenklagers 8 von
dem vierten Schwenklager 9 bei vollständig geöffnetem
Fenster am größten, so daß in dieser Stellung des Fen-

11 12 



EP 2 143 862 A1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sters ein maximales Drehmoment auf das erste Schwen-
klager 8 wirkt. Desweiteren wirkt bei der in Figur 2 ge-
zeigten vollständigen Öffnungsstellung des Fensters so-
wie der in Figur 3 gezeigten teilweisen Öffnungsstellung
des Fensters das durch die Gewichtskraft des Fenster-
flügels 2 erzeugte Drehmoment in einer im Uhrzeigersinn
drehenden Richtung um das erste Schwenklager 8.
[0057] Im Gegensatz hierzu wirkt, wie in Figur 4 ge-
zeigt, das Drehmoment in der geschlossenen Stellung
des Fensterflügels 2 in der entgegengesetzten Richtung,
d.h. in der Richtung entgegen dem Uhrzeigersinn, weil
das vierte Schwenklager 9 in dieser Position gebäudes-
eitig vor dem ersten Schwenklager 8 angeordnet ist. Die
Gewichtskraft des Flügelrahmens 2 übt ein linksdrehen-
des Drehmoment auf das erste Schwenklager 8 aus. So-
mit unterstützt die Gewichtskraft des Flügelrahmens 2
das Andrücken des Flügelrahmens 2 an dem Stockrah-
men 1.
[0058] Zum Betätigen des Beschlages 12 bzw. zum
Schwenken des Hebelarms 4 um das erste Schwenkla-
ger 8 muß ein Drehmoment ausgeübt werden. Dieses
Drehmoment kann beispielsweise über eine Kurbel, ei-
nen weiteren (nicht gezeigten) Hebel oder einen (nicht
gezeigten) Schrittmotor, ein Getriebe oder dergleichen
über die Betätigungseinrichtung 14 ausgeübt werden.
Vorzugsweise ist der Hebelarm 4 jedoch im wesentlichen
koaxial zu dem ersten Schwenklager 8 mit einem Zahn-
segment 6 oder einem (nicht gezeigten) Zahnkranz als
bevorzugter Betätigungseinrichtung 14 versehen,
das/der mit einer Zahnstange 3 im Eingriff ist. Diese
Zahnstange 3 wird vorzugsweise im wesentlichen ent-
lang der vertikalen Richtung (z-Richtung) an dem Stock-
rahmen 1 verschiebbar angeordnet. Durch vertikales
Verschieben der Zahnstange 3 kann das Zahnsegment
6 betätigt werden, um eine Schwenkkraft um das erste
Schwenklager 8 auf den Hebelarm 4 auszuüben. Das
Fenster kann durch vertikales Verschieben der Zahn-
stange 3 geöffnet und geschlossen werden.
[0059] Die Zahnstange ist dabei vorzugsweise als eine
Zahnstange ohne Zahngrund ausgebildet. In anderen
Worten hat die Zahnstange eine leiterartige Gestalt mit
zwei (nicht gezeigten) im wesentlichen vertikal angeord-
neten Längsstreben sowie einer Vielzahl von Querste-
gen 32, die als Zähne zum In-Eingriff-treten mit dem
Zahnsegment 6 wirken. Diese Zahnstange 3 kann ma-
nuell oder über einen Pneumatik- oder Hydraulikzylinder
oder eine äquivalente Kraftausübungseinrichtung ver-
schiebbar sein.
[0060] Die X-Scheren 20 weisen ein Paar Scherenar-
me 22 auf, die mittels Scherengelenken 24 jeweils an
dem Stockrahmen 1 und dem Flügelrahmen 2 montiert
sind. Dabei ist jeweils eines der Scherengelenke 24 von
jedem Scherenarm 22 zusätzlich an einem aus dem
Stockrahmen 1 oder dem Flügelrahmen 2 verschiebbar
angeordnet, um eine Relativbewegung des Flügelrah-
mens 2 gegenüber dem Stockrahmen 1 zu ermöglichen.
[0061] Obwohl in dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel der Beschlag 12 derart angeordnet ist, daß das er-

ste Schwenklager 8 mit dem Zahnsegment 6 und der
Zahnstange 3 an dem Stockrahmen 1 montiert ist und
das zweite Schwenklager 7 und das vierte Schwenklager
9 an dem Flügelrahmen 2 montiert sind, kann der Be-
schlag auch umgekehrt montiert werden, so daß das er-
ste Schwenklager 8 mit der Zahnstange 3 an dem Flü-
gelrahmen 2 montiert wird und das zweite Schwenklager
7 und das vierte Schwenklager 9 an dem Stockrahmen
1 montiert werden. Desweiteren ist es nicht erforderlich,
zwei Paare derartiger Beschläge 12 an einem Parallel-
ausstellfenster anzuordnen. Das Parallelausstellfenster
kann auch nur einen oder vorzugsweise zwei derartige
Beschläge, vorzugsweise an den vertikalen Seiten 16a,
16b des Fensters angeordnet, aufweisen. Beim Anord-
nen von nur einem derartigen Beschlag 12 ist noch ein
weiterer Beschlag oder dergleichen erforderlich, um die
Gewichtskraft an zumindest zwei Punkten abzustützen.
Hierfür eignet sich beispielsweise eine X-Schere, Y-
Schere oder dergleichen.
[0062] Ersichtlicherweise sind die X-Scheren 20 des
gezeigten Ausführungsbeispiels nur optional bei großen
Fenstern anzuordnen, während bei kleineren Fenstern
auf X-Scheren zur zusätzlichen Führung des Fensters
verzichtet werden kann.
[0063] Das in der Figur 5 in einer Seitenansicht ge-
zeigte Parallelausstellfenster umfaßt einen Beschlag 12
und einen Zusatzbeschlag 12b, der in z-Richtung ver-
setzt vom Beschlag 12 angeordnet ist.
[0064] Ein Hebelarm 4 des Beschlages 12 ist mittels
eines ersten Schwenklagers 8 an dem Stockrahmen 1
schwenkbar gelagert. Weiter ist der Hebelarm 4 mittels
eines zweiten Schwenklagers 7 an dem Flügelrahmen 2
schwenkbar und entlang einer Verschiebungsrichtung V
am Flügelrahmen 1 verschiebbar gelagert. Eine Betäti-
gungseinrichtung 14 des Hebelarms 4 weist im wesent-
lichen koaxial, d.h. mit konstantem Abstand, zu dem er-
sten Schwenklager 8 angeordnete Zahnsegmente 6 auf,
die in die Zahnstange 3 eingreifen. Dadurch ist das um
das erste Schwenklager 8 wirkende Drehmoment vor-
teilhafterweise unabhängig von der Stellung des Hebel-
arms 4 konstant. Durch eine Betätigungsvorrichtung
(nicht gezeigt), wie beispielsweise einem Motor, ist mit-
tels der Zahnstange 3 eine Kraft an die Betätigungsein-
richtung 14 anlegbar, um den Beschlag 12 zu betätigen.
[0065] Ein Stützarm 5 des Beschlages ist mittels eines
dritten Schwenklagers 10 an dem Hebelarm 4 schwenk-
bar gelagert. Weiter ist der Stützarm 5 mittels eines vier-
ten Schwenklagers 9 an dem Flügelrahmen 1 schwenk-
bar gelagert. Die entgegen der z-Richtung wirkende Ge-
wichtskraft des Flügelrahmens 1 wird mittels des Stütz-
arms 5 auf den Hebelarm 4 übertragen. Dabei ist das
zweite Schwenklager 7 in z-Richtung beabstandet vom,
d.h. oberhalb des, vierten Schwenklagers 9 angeordnet.
[0066] Der Abstand der beiden Schwenklager 9, 10
des Stützarms 5 entspricht im wesentlichen dem Abstand
zwischen dem dritten Schwenklager 10 und dem zweiten
Schwenklager 7 des Hebelarms 4. Das dritte Schwen-
klager 10 ist im wesentlichen mittig zwischen dem ersten
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Schwenklager 8 und zweiten Schwenklager 7 an dem
Hebelarm 4 angeordnet.
[0067] Der Hebelarm 4 und der Flügelrahmen 2 sind
entlang der Verschiebungsrichtung V (in diesem Fall im
wesentlichen entlang der z-Richtung) relativ zueinander
verschiebbar. Die Gewichtskraft des Flügelrahmens 2
wird daher nicht über das zweite Schwenklager 7 auf den
Hebelarm 4 übertragen. Jedoch ist der Flügelrahmen 2
labil gelagert, d.h. unterhalb des Massenschwerpunktes
S des Flügelrahmens. Daher treten Kippkräfte senkrecht
zu der Verschiebungsrichtung V auf. Diese Kippkräfte
bewirken aufgrund der Ausbildung des Stützarmes 5,
daß der Flügelrahmen 1 oberhalb des vierten Schwen-
klagers 9 eine Kraft im wesentlichen entgegen der y-
Richtung erfährt, also vom Gebäude weg gekippt wird.
[0068] Um diesem Kippen entgegenzuwirken, umfaßt
das Fenster einen Zusatzbeschlag 12b, welcher in z-
Richtung vom Beschlag 12 beabstandet, d.h. oberhalb
davon, angeordnet ist. Es versteht sich, daß der Zusatz-
beschlag 12b auch unterhalb des Beschlages 12 ange-
ordnet werden kann, so daß der Beschlag 12 von dem
Zusatzbeschlag 12b in z-Richtung davon beabstandet
ist.
[0069] Der Zusatzbeschlag 12b weist einen Hebelarm
4b auf, welcher mittels eines ersten Schwenklagers 8b
an dem Stockrahmen 1 des Fensters schwenkbar gela-
gert ist und mittels eines zweiten Schwenklagers 7b an
dem Flügelrahmen 2 schwenkbar und entlang einer Ver-
schiebungsrichtung V am Flügelrahmen 1 verschiebbar
gelagert ist. Eine Betätigungseinrichtung 14b des Hebel-
arms 4b des Zusatzbeschlags 12b weist, analog zum
Beschlag 12, im wesentlichen koaxial zu dem ersten
Schwenklager 8b angeordnete Zahnsegmente 6b auf,
die in die Zahnstange 3b eingreifen. Dadurch ist das um
das erste Schwenklager 8b wirkende Drehmoment vor-
teilhafterweise unabhängig von der Stellung des Hebel-
arms 4b konstant. Die Zahnstange 3b ist mit der Zahn-
stange 3, welche mit dem Beschlag 12 in Eingriff steht,
starr verbunden, so daß beide Zahnstangen 3, 3b durch
die Betätigungsvorrichtung betätigbar sind.
[0070] Bei geeigneter Dimensionierung und Anord-
nung des Flügelrahmens 2, des Beschlages 12 und des
Zusatzbeschlages 12b tritt aufgrund der Gewichtskraft
des Flügelrahmens 2 an dem ersten Schwenklager 8 des
Beschlages 12 ein erstes Drehmoment und aufgrund der
Kippkraft des Flügelrahmens 2 an dem ersten Schwen-
klager 8b des Zusatzbeschlages 12b ein zweites Dreh-
moment auf, wobei das erste Drehmoment dem zweiten
Drehmoment entgegen gerichtet ist. Vorzugsweise sind
das erste und zweite Drehmoment betragsmäßig im we-
sentlichen gleich. Aufgrund des Eingriffs der Betäti-
gungseinrichtungen 14, 14b des Beschlages 12 bzw. des
Zusatzbeschlages 12b mit den Zahnstangen 3 und 3b,
werden die Zahnstangen 3 und 3b mit entgegengesetz-
ten Kräften beaufschlagt. Da die Zahnstangen 3 und 3b
vorzugsweise starr gekoppelt sind, heben sich die ent-
gegengesetzten Kräfte zumindest teilweise auf, so daß
eine verminderte oder vorzugsweise keine resultierende

Kraft auf die Betätigungsvorrichtung des Zahnstangen
3, 3b übertragen wird. Da die Betätigungsvorrichtung da-
mit vorteilhafterweise von der Gewichtskraft des Flügel-
rahmens frei ist, kann die Betätigungsvorrichtung eine
entsprechend geringe Leistungsfähigkeit aufweisen, d.h.
eine Leistung, welche lediglich Reibung und Windlast
überwindet.
[0071] Es versteht sich, daß Figur 5 lediglich eine Auf-
sicht auf eine der vertikalen Seiten 16a, 16b zeigt und
daß ein weiterer Beschlag 12 und Zusatzbeschlag 12b
an der entgegengesetzten vertikalen Seite 16a, 16b des
Flügelrahmens 2 angeordnet sind.
[0072] Die Figuren 6, 7 und 8 zeigen zu der in Figur
5 gezeigten Ausführungsform abgewandelte Ausfüh-
rungsformen. Es werden daher nur die Merkmale be-
schrieben, die verschieden von den in Figur 5 gezeigten
Merkmalen sind.
[0073] Figur 6 zeigt eine Seitenansicht eines Be-
schlags 12 und eines Zusatzbeschlags 12b einer Aus-
führungsform eines Parallelausstellfensters, bei welcher
- im Gegensatz zu der in Figur 5 gezeigten Ausführungs-
form - der Zusatzbeschlag 12b unterhalb des Beschlages
12 angeordnet ist, so daß der Beschlag 12 von dem Zu-
satzbeschlag 12b in z-Richtung beabstandet ist.
[0074] Figur 7 zeigt eine Seitenansicht eines Be-
schlags 12 und eines Zusatzbeschlags 12b einer Aus-
führungsform eines Parallelausstellfensters, bei welcher
- im Gegensatz zu der in Figur 5 gezeigten Ausführungs-
form - der Zusatzbeschlag 12b zusätzlich einen Stützarm
5b aufweist.
[0075] Der Stützarm 5b des Zusatzbeschlages 12b ist
mittels eines dritten Schwenklagers 10b an dem Hebel-
arm 4b schwenkbar gelagert. Zusätzlich ist der Stützarm
5b mittels eines vierten Schwenklagers 9b an dem Flü-
gelrahmen 1 schwenkbar gelagert. Die entgegen der z-
Richtung wirkende Gewichtskraft des Flügelrahmens 1
wird zumindest teilweise mittels des Stützarms 5b des
Zusatzbeschlages 12b auf den Hebelarm 4b übertragen.
Dabei ist das zweite Schwenklager 7b in z-Richtung be-
abstandet vom, d.h. oberhalb des, vierten Schwenkla-
gers 9b angeordnet. Der Abstand der beiden Schwen-
klager 9b, 10b des Stützarms 5b entspricht im wesentli-
chen dem Abstand zwischen dem dritten Schwenklager
10b und dem zweiten Schwenklager 7b des Hebelarms
4b des Zusatzbeschlags 12b. Das dritte Schwenklager
10b ist im wesentlichen mittig zwischen dem ersten
Schwenklager 8b und zweiten Schwenklager 7b an dem
Hebelarm 4b des Zusatzbeschlags 12b angeordnet.
[0076] Figur 8 zeigt eine Seitenansicht eines Be-
schlags 12 und eines Zusatzbeschlags 12b einer Aus-
führungsform eines Parallelausstellfensters, bei welcher
- im Gegensatz zu der in Figur 7 gezeigten Ausführungs-
form - das vierte Schwenklager 9b des Zusatzbeschlags
12b entlang einer Verschiebungsrichtung V verschiebbar
ausgebildet ist. Daher kann die Gewichtskraft des Flü-
gelrahmens 2 nicht durch den Zusatzbeschlag 12b auf-
genommen werden. Vorteilhafterweise treten bei dieser
Ausführungsform beim Betätigen des Beschlages 12,
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d.h. beim Öffnen bzw.
[0077] Schließen des Fensters, keine Zwängungen
auf.
[0078] Obwohl die vorliegenden Ausführungsbeispie-
le bezüglich eines Parallelausstellfensters beschrieben
sind, können der Beschlag 12 und/oder der Zusatzbe-
schlag 12b auch für andere Arten von Fenster eingesetzt
werden, beispielsweise für Fenster, die nicht parallel zur
Vertikalen, sondern in einem gewissen Winkel α dazu
ausgestellt werden. Dabei liegt der Winkel α vorzugswei-
se in einem Bereich zwischen etwa 0 und etwa 90 Grad,
weiter vorzugsweise zwischen etwa 0 und etwa 75 Grad,
besonders vorzugsweise zwischen etwa 0 und etwa 45
Grad, weiter besonders vorzugsweise zwischen etwa 0
und etwa 25 Grad, insbesondere zwischen etwa 0 und
etwa 15 Grad. Das zweite Schwenklager 7 und das vierte
Schwenklager 9 sind dann nicht in der Vertikalen fluch-
tend an dem Flügelrahmen 2 angeordnet, sondern bei-
spielsweise horizontal versetzt. Eine andere Möglichkeit
zum Schaffen eines Fensters, das winklig ausgestellt
werden soll, besteht darin, den Abstand des dritten
Schwenklagers 10 und des vierten Schwenklagers 9 des
Stützarms 5 unterschiedlich zu dem Abstand des dritten
Schwenklagers 10 von dem zweiten Schwenklagers 7
zu gestalten.

Bezugszeichenliste

[0079]

1 Stockrahmen
2 Flügelrahmen
3 Zahnstange
4 Hebelarm des Beschlags 12
4b Hebelarm des Zusatzbeschlags 12b
5 Stützarm des Beschlags 12
5b Stützarm des Zusatzbeschlags 12b
6 Zahnsegment des Beschlags 12
6b Zahnsegment des Zusatzbeschlags 12b
7 zweites Schwenklager des Beschlags 12
7b zweites Schwenklager des Zusatzbe-

schlags 12b
8 erstes Schwenklager des Beschlags 12
8b erstes Schwenklager des Zusatzbeschlags

12b
9 viertes Schwenklager des Beschlags 12
9b viertes Schwenklager des Zusatzbeschlags

12b
10 drittes Schwenklager des Beschlags 12
10b drittes Schwenklager des Zusatzbeschlags

12b
12 Beschlag
12b Zusatzbeschlag
14 Betätigungseinrichtung des Hebelarms 4
14b Betätigungseinrichtung des Hebelarms 4b
16a, 16b Vertikale Seiten
20 X-Schere
22 Scherenarm

24 Scherengelenk
32 Quersteg
V Verschiebungsrichtung

Patentansprüche

1. Parallelausstellfenster, umfassend:

- einen Stockrahmen (1),
- einen Flügelrahmen (2) und
- zumindest zwei Beschläge (12), die an gegen-
überliegenden vertikalen Seiten (16a, 16b) des
Flügelrahmens (2) angeordnet sind, wobei jeder
Beschlag (12)
einen Hebelarm (4) aufweist, welcher

-- mittels eines ersten Schwenklagers (8)
an dem Stockrahmen (1) schwenkbar gela-
gert ist,
-- mittels eines zweiten Schwenklagers (7)
an dem Flügelrahmen (2) schwenkbar und
entlang einer Verschiebungsrichtung (V)
am Flügelrahmen verschiebbar gelagert ist
und
-- eine Betätigungseinrichtung (14) auf-
weist, welche ausgelegt ist, den Beschlag
(12) durch Anlegen einer Kraft an die Betä-
tigungseinrichtung (14) zu betätigen, und
wobei jeder Beschlag (12) einen Stützarm
(5) aufweist, welcher
-- mittels eines dritten Schwenklagers (10)
an dem Hebelarm (4) schwenkbar gelagert
ist und
-- mittels eines vierten Schwenklagers (9)
an dem Flügelrahmen (2) schwenkbar ge-
lagert ist, und wobei
sich der Stockrahmen (1) und der Flügel-
rahmen (2) durch Betätigen der Betäti-
gungseinrichtung (14) relativ zueinander
bewegen, so daß das Fenster öffenbar und
schließbar ist, wobei das Parallelausstell-
fenster des weiteren zumindest einen Zu-
satzbeschlag (12b) umfasst, wobei jeder
Zusatzbeschlag (12b) einen Hebelarm (4b)
aufweist, welcher
-- mittels eines ersten Schwenklagers (8b)
an dem Stockrahmen (1) schwenkbar gela-
gert ist,
-- mittels eines zweiten Schwenklagers (7b)
an dem Flügelrahmen (2) schwenkbar und
entlang der Verschiebungsrichtung (V) am
Flügelrahmen verschiebbar gelagert ist und
-- eine Betätigungseinrichtung (14b) auf-
weist, welche ausgelegt ist, den Zusatzbe-
schlag (12b) durch Anlegen einer Kraft an
die Betätigungseinrichtung (14b) zu betäti-
gen.
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2. Fenster nach Anspruch 1, umfassend zumindest
zwei Zusatzbeschläge (12b), die an gegenüberlie-
genden vertikalen Seiten (16a, 16b) des Flügelrah-
mens (2) angeordnet sind.

3. Fenster nach Anspruch 1 oder 2, wobei jeder Zu-
satzbeschlag (12b) einen Stützarm (5b) aufweist,
welcher

-- mittels eines dritten Schwenklagers (10b) an
dem Hebelarm (4b) schwenkbar gelagert ist und
-- mittels eines vierten Schwenklagers (9b) an
dem Flügelrahmen (2) schwenkbar gelagert ist.

4. Fenster nach Anspruch 3, wobei jeder Stützarm (5b)
des Zusatzbeschlags (12b) mittels des vierten
Schwenklagers (9b) an dem Flügelrahmen (2)
schwenkbar und entlang der Verschiebungsrichtung
(V) am Flügelrahmen verschiebbar gelagert ist.

5. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
die Betätigungseinrichtung (14, 14b) des Hebelarms
(4, 4b) als im wesentlichen koaxial zu dem ersten
Schwenklager (8) angeordnetes Zahnsegment (6)
ausgebildet ist.

6. Fenster nach Anspruch 5, wobei die Betätigungsein-
richtung (14, 14b) des Hebelarms (4, 4b) mit einer
betätigbaren Zahnstange (3) in Eingriff steht.

7. Fenster nach Anspruch 6, wobei die Zahnstange (3)
ohne Zahngrund ist.

8. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die Betätigungseinrichtung (14, 14b) des Hebelarms
(4, 4b) mit einer betätigbaren Koppelstange oder
Koppelkette oder einem betätigbaren Koppelseilzug
kraftschlüssig verbunden ist.

9. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
zumindest ein Beschlag (12) und zumindest ein Zu-
satzbeschlag (12b) vertikal übereinander angeord-
net sind und wobei die jeweiligen Betätigungsein-
richtungen (14, 14b) des zumindest einen Beschla-
ges (14) und des zumindest einen Zusatzbeschla-
ges (12b) kraftschlüssig miteinander verbunden
sind.

10. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
sich der Massenschwerpunkt des Flügelrahmens (2)
während des Öffnens und Schließens im wesentli-
chen senkrecht zu der durch den Stockrahmen auf-
gespannten Ebene bewegt.

11. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei
das zweite Schwenklager (7, 7b) in z-Richtung be-
abstandet des vierten Schwenklagers (9, 9b) ange-
ordnet ist.

12. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei
der Abstand der beiden Schwenklager (9, 9b, 10,
10b) des Stützarms (5, 5b) im wesentlichen dem Ab-
stand zwischen dem dritten Schwenklager (10, 10b)
und dem zweiten Schwenklager (7, 7b) des Hebel-
arms (4, 4b) entspricht.

13. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei
das dritte Schwenklager (10, 10b) im wesentlichen
mittig zwischen dem ersten Schwenklager (8, 8b)
und zweiten Schwenklager (7, 7b) an dem Hebelarm
(4, 4b) angeordnet ist.

14. Fenster nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei
im geschlossenen Zustand des Fensters das vierte
Schwenklager (9, 9b) gebäudeseitig zum ersten
Schwenklager (8) angeordnet ist und wobei im offe-
nen Zustand des Fensters das vierte Schwenklager
(9, 9b) wetterseitig zum ersten Schwenklager (8) an-
geordnet ist.
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